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Vorwort

Autonomie, Supranationalität, Verbund, sui generis – Begriffe, die die Europa-
rechtswissenschaft mit dem ,Wesen‘ der Europäischen Union assoziiert. Die
,Unionsrechtsperson‘ ist nicht der Versuch, dem einen weiteren Erklärungsansatz
hinzuzufügen, sondern das organisationsrechtliche Spiegelbild dieser Konzepte.
Das Unionsorganisationsrecht und damit die Kompetenzen und Organe der EU
sind Bestandteil der autonomen Unionsrechtsordnung und konstituieren auf
diese Weise die Europäische Union als institutionell autonome Rechtsperson –
als Unionsrechtsperson. Bislang weitgehend unbemerkt legt der EuGH dieses
Verständnis der Europäischen Union seiner Rechtsprechung zum Unionsorga-
nisationsrecht zugrunde. Ziel dieses Buches ist es, die Entwicklung der Unions-
rechtsperson zu rekonstruieren.

Diese Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität
zu Berlin im Wintersemester 2022/23 als Dissertationsschrift angenommen; die
Disputation fand am 31. Mai 2023 statt. Für die Drucklegung konnten Recht-
sprechung und Literatur bis August 2023 berücksichtigt werden.

Mein Dank gilt zuvörderst meinem Doktorvater Prof. Dr. Matthias Ruffert.
Ohne seine Förderung bereits während meines Schwerpunktstudiums, die wis-
senschaftliche Freiheit an seinem Lehrstuhl und seine jederzeitige Gesprächsbe-
reitschaft hätte diese Arbeit nicht entstehen können. Herrn Prof. Dr. Horst Risse
danke ich für sein wertvolles Zweitgutachten, das dieser Arbeit erst ihren letzten
Schliff gegeben hat. Herrn Prof. Dr. Christian Calliess und Herrn Prof. Dr.
Matthias Ruffert danke ich für die Aufnahme in die EuDÖR-Schriftenreihe,
Herrn Richter am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Martin Eifert und Herrn
Prof. Dr. Christian Waldhoff für kritische Diskussionen im Rahmen mehrerer
Promotionskolloquien. Die Publikationskosten wurden durch großzügige
Druckkostenzuschüsse der Konrad-Redeker-Stiftung sowie des Bundesministe-
riums des Innern und für Heimat gefördert, denen ich hierfür sehr verbunden bin.

Unter Inkaufnahme der Gefahren, die mit einer notwendigerweise selektiven
Namensnennung verbunden sind, möchte ich zudem ganz herzlich meinen ehe-
maligen Lehrstuhlkollegen Prof. Dr. Enrico Peuker, Dennis Mandrela, Louise
Majetschak, Isa Klinger, Philipp Keul, Jasper Kamradt und Friederike Grischek
für den Austausch und die Unterstützung im Alltag des Promovierens danken.
Meine ,Autonomiepartnerin‘ Dr. Charlotte Langenfeld hat diese Arbeit mit ih-
ren klugen Anmerkungen zur rechten Zeit erst in die richtige Richtung gelenkt.
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VI Vorwort

Wie viel Nichtjuristen zur Entstehung einer juristischen Doktorarbeit bei-
tragen können, haben eindrucksvoll Dr. Felicitas Engel, Laura Lesser, Sabrina
Maar, Antje Naumann, Gabi Nitsche und Sabine Schendler bewiesen. Antonia
Siemer danke ich für ihre unerschütterliche Zuversicht in die Fertigstellung dieses
Buches.

Ohne den Rückhalt meiner Familie wäre mir nicht nur das Projekt „Promo-
tion“ unmöglich gewesen. Aus tiefstem Herzen danke ich Aljoscha und Torben,
Lasse und Ole Könneke, Dr. Anne Vogel, Luise Lattemann, Ute Lattemann-
Oelker und Dr. Katharina Oelker. Der Abschluss dieses Vorworts gebührt mei-
nen Eltern, Christina und Dr. Dietmar Könneke. Ihnen ist diese Arbeit gewid-
met.

Berlin, im Dezember 2023 Anne Marleen Könneke
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§ 1 Einleitung

Truffaldino: Ist das nicht herrlich?
So viele sind auf der Suche nach einem Herrn, und ich hab gleich zwei gefunden.

Wie zum Teufel soll ich mich jetzt anstellen?
Allen beiden kann ich doch nicht dienen!

Kann nicht?
Warum eigentlich nicht?

Wär’s nicht eine wunderbare Sache, alle beide zu bedienen,
zweimal Lohn zu bekommen und zweimal zu essen?
Schön wär’s, wenn sie nichts davon merken würden.

Und wenn sie’s auch merken, was kann ich schon dabei verlieren?
Gar nichts.

Schickt mich der eine fort, dann bleib ich beim anderen.
Bei meiner Ehr, ich will den Versuch machen.

Carlo Goldoni, Der Diener zweier Herren (1746), 1. Akt, 10. Szene

A. Die Europäische Union zwischen Autonomie und
Auflösung ihrer rechtlichen Grenzen

Die Europäische Union bewegt sich zunehmend in einem Spannungsfeld zwi-
schen Autonomie und Auflösung ihrer rechtlichen Grenzen.

Spätestens mit der Rs. Costa/E.N.E.L koppelte der EuGH das Unionsrecht als
„neue Rechtsordnung“1 sowohl vom Völkerrecht als auch von den Rechtsord-
nungen der Mitgliedstaaten ab.2 Die Frequenz, mit der diese Autonomie der
Unionsrechtsordnung in den Entscheidungen der Luxemburger Richter auf-
taucht, hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht.3 In immer detaillierterer

1 So („neue Rechtsordnung des Völkerrechts“) schon EuGH, Rs. 26/62 (van Gend & Loos),
Slg. 1963, S. 3, 25.

2 EuGH, Rs. 6/64 (Costa/E.N.E.L.), Slg. 1964, S. 1253, 1269. Deutlich zur internen wie
externen Autonomie EuGH, Gutachten 2/13 (EMRK II), Rn. 170; EuGH, Gutachten 1/17
(CETA), Rn. 109; EuGH, Rs. C-741/19 (Republik Moldau/Komstroy), Rn. 43.

3 Neben den soeben in Fn. 2 angeführten Entscheidungen etwa EuGH, verb. Rs. C-402/05
P und C-415/05 P (Kadi und Al Barakaat), Rn. 282, 316 f.; EuGH, Gutachten 1/09 (Einheit-
liches Patentgericht), Rn. 67, 76; EuGH, Rs. C-284/16 (Achmea), Rn. 32 ff.; EuGH, Rs.
C-621/18 (Wightman u.a.), Rn. 45; EuGH, Rs. C-109/20 (PL Holdings), Rn. 46, 49; EuGH,
Rs. C-204/21 (Kommission/Polen), Rn. 128, 274 f.
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2 § 1 Einleitung

Weise arbeitet der Gerichtshof die dem Unionsrecht seine Eigenheit verleihenden
besonderen Merkmale heraus und schirmt die Unionsrechtsordnung gegenüber
völkervertraglich und/oder mitgliedstaatlicherseits veranlassten Modifikationen
ab.4

Zugleich aber zeigen sich vermehrt Tendenzen der Auflösung der rechtlichen
Grenzen der Union und ihrer Rechtsordnung. In der Literatur gewinnen dement-
sprechend Ansätze an Bedeutung, deren gemeinsame Grundthese die rechtliche
Hybridisierung der Unionsrechtsordnung ist.5 Im Binnenverhältnis von EU und
Mitgliedstaaten sind solche Verflechtungen Gegenstand des Konzepts des Ver-
fassungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungsverbundes.6 Unions- und mitglied-
staatliches Recht zeigten sich für die jeweils andere Rechtsordnung permeabel,7

seien in vielfältiger Weise miteinander verzahnt.8 Wenn der EuGH im Hinblick
auf das Vorabentscheidungsverfahren vom „[Amt] des Unionsrichters […], das
dem nationalen Gericht obliegt,“9 spricht und die Literatur mitgliedstaatliche
Gerichte als „funktionale Unionsgerichte“10 beschreibt, weist dies darauf hin,
dass auch auf organisationsrechtlicher Ebene eine klare Trennung zwischen
Union und Mitgliedstaaten nicht länger existiert. Was das Außenverhältnis der
Unionsrechtsordnung zum Völkerrecht angeht, kommt die Vermengung beider
Rechtssphären in Begriffen wie dem des „Brussels Effect“11 zum Ausdruck – der

4 Exemplarisch EuGH, Gutachten 2/13 (EMRK II), Rn. 158, 166 ff.; EuGH, Gutachten
1/17 (CETA), Rn. 109 ff.

5 Insbesondere Nees, Hybrides Unionsrecht, 2020; Spaventa, CMLRev 58 (2021), 1697.
Zur Unionsrechtsordnung als „hybride Rechtsordnung“ Otto, Vielfalt unionaler Rechtset-
zungsverfahren, 2022, S. 35. Vgl. auch Boucon/Jaros, EJLS 2018, 155, 181 f., die bzgl. der
Anwendung mitgliedstaatlichen Rechts durch Unionsorgane von einem „hybrid mode of exe-
cution“ sprechen. Ähnlich („hybrid legal form“ bzw. „hybrid form of decision-making“) Io-
annidis, ZaöRV 2014, 61, 93, bezogen auf die Konditionalität der Finanzhilfeleistungen i.R.d.
Finanzkrise. Von einer Hybridisierung von Unions- und Völkerrecht gehen in diesem Zusam-
menhang auch Kilpatrick, EurConstLRev 10 (2014), 393, 394, 401 ff. („mixed legal paren-
tage“) sowie De Becker, GLJ 17 (2016), 277, 287 f. („dual nature“) aus. Zur Hybridisierung
unionaler Handlungsformen Kühling/Martini, EuZW 2016, 448, 449; Buchta, Maastricht J.
Eur. & Comp. L. 29 (2022), 726, 727. Dagegen betont Ruffert, Law of Administrative Or-
ganization, 2020, S. 209 die (verwaltungs-)organisationsrechtliche Trennung von EU und
Mitgliedstaaten und die Unzulässig einer „dritten Ebene“.

6 Grundlegend Pernice, EuR 1996, 27. Darüber hinaus etwa Calliess, JZ 59 (2004), 1033;
Voßkuhle, NVwZ 2010, 1; Weiß, Der Europäische Verwaltungsverbund, 2010; Peuker, Bü-
rokratie und Demokratie in Europa, 2011; Burchardt, Rangfrage, 2015; Schnettger, Verbund-
identität, 2020.

7 Grundlegend Wendel, Permeabilität, 2011.
8 S. etwa von Bogdandy, JZ 72 (2017), 589, 592 f.
9 EuGH, verb. Rs. C-357/19, C-379/19, C-547/19 u.a. (Euro Box Promotion), Rn. 257. Vgl.

auch schon EuGH, Gutachten 1/09 (Einheitliches Patentgericht), Rn. 80 („ordentliche Uni-
onsgerichte“).

10 Statt vieler Calliess/Ruffert/Kahl, Art. 4 EUV Rn. 143 und grundlegend Pescatore, The
law of integration, 1974, S. 90 ff. Umfassend noch unten § 2 C.I.

11 Bradford, Brussels Effect, 2020.
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3A. EU zwischen Autonomie und Auflösung ihrer rechtlichen Grenzen

Fähigkeit der EU, durch unilaterale Rechtsetzung Rechtswirkungen auf globaler
Ebene herbeizuführen. Allgemeiner ist von der „EU as a global actor“12 die Rede,
wenn der Einfluss untersucht wird, den die Union kraft ihrer Mitwirkung am
völkerrechtlichen Verkehr auf die Fortentwicklung der internationalen Rechts-
ordnung ausübt. Auf der Ebene des materiellen Rechts bildet die Rezeption des
EU-Binnenmarktrechts durch Assoziierungsabkommen ein Beispiel für eine sol-
che Unionalisierung des Völkervertragsrechts.13 Organisationsrechtlich zeigt sich
die Verschleifung beider Rechtsordnungen bei der Inanspruchnahme der Uni-
onsorgane durch völkerrechtliche Abkommen. Sowohl von den Mitgliedstaaten
untereinander geschlossene Verträge (interne Abkommen) als auch eigene Ver-
träge der EU mit Drittstaaten (Unionsabkommen) wiesen und weisen den Uni-
onsorganen neue Zuständigkeiten zu, die neben ihre eigentlichen, originär uni-
onsrechtlichen Kompetenzen treten. Die Unionsorgane werden zugunsten der
Mitglied- bzw. Drittstaaten tätig. Sie werden – scheinbar – zu „Dienern zweier
Herren“.

Der EuGH hat sich mit diesem letzten Phänomen in nur einigen wenigen
Entscheidungen befasst. Die Inanspruchnahme von Kommission, EZB und des
Gerichtshofs selbst durch interne Abkommen stand im Mittelpunkt der Rs.
Pringle14 und Ledra Advertising15. Erste Ansätze finden sich bereits in den Mitte
der 1990er Jahre entschiedenen Rs. Bangladesch16 und Lomé17. Hinsichtlich der
Inanspruchnahme der Unionsorgane durch eigene Abkommen der EU legten die
Richter in den Gutachten 1/9118 und 1/9219 zum ersten bzw. zweiten Entwurf des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum entsprechende Grundla-
gen, als sie feststellten, „[j]edoch kann ein von der Gemeinschaft geschlossenes
internationales Abkommen [dem EuGH] neue Zuständigkeiten zuweisen, sofern
dadurch nicht die Aufgabe des Gerichtshofs, wie sie im EWG-Vertrag ausge-
staltet ist, verfälscht wird.“20 Knapp zehn Jahre später im Gutachten 1/0021 ge-
staltete der EuGH dieses „Verfälschungsverbot“22 als eine Facette des Topos der

12 Umfassend Odermatt, International Law and the EU, 2021, S. 3. Zur selben Thematik
auch Cremona, CMLRev 41 (2004), 553; Scheffler, Die EU als rechtlich-institutioneller Ak-
teur, 2011; Fahey, Global Reach of EU Law, 2016; Cremona in: Cremona/Scott (Hrsg.), EU
Law Beyond EU Borders, S. 64; Scott, in: Cremona/Scott (Hrsg.), EU Law Beyond EU
Borders, S. 21; Georgiou, E.L.Rev 48 (2023), 3. Aus politikwissenschaftlicher Sicht Sjöstedt,
External Role of the EC, 1977.

13 Umfassend § 8 A.I.
14 EuGH, Rs. C-370/12 (Pringle).
15 EuGH, verb. Rs. C-8/15 P bis C-10/15 P (Ledra Advertising u.a.).
16 EuGH, verb. Rs. C-181/91 und C-248/91 (Bangladesch).
17 EuGH, Rs. C-316/91 (Lomé).
18 EuGH, Gutachten 1/91 (EWR I).
19 EuGH, Gutachten 1/92 (EWR II).
20 EuGH, Gutachten 1/91 (EWR I), Rn. 32 (Hervorhebung nicht im Original).
21 EuGH, Gutachten 1/00 (GELR).
22 Die Substantivierung findet sich bei Bauerschmidt, Rechtsperson der EU, 2019, S. 318.



000030 /tmp/1703175582657/1876 21.12.23 17:19

4 § 1 Einleitung

Autonomie der Unionsrechtsordnung aus. Diese aus der völkervertraglichen In-
anspruchnahme der Unionsorgane folgende Auflösung speziell der organisati-
onsrechtlichen Grenzen zwischen der Union und dem Völkervertragsrecht bildet
den Mittelpunkt dieser Arbeit.

B. Die institutionelle Autonomie der Europäischen Union und
die Auflösung ihrer organisationsrechtlichen Grenzen

Schon der Verweis des Gutachtens 1/00 auf die unionale Autonomie macht deut-
lich, dass die völkervertragliche Inanspruchnahme der Unionsorgane zwischen
den Topoi des Selbststands der Union und der Auflösung ihrer rechtlichen Gren-
zen gegenüber dem Völkervertragsrecht oszilliert. Den Gegenstand von Selbst-
stand wie Verschleifung bilden dabei die Unionsorgane. Mit der Figur der Or-
ganschaft aber ist zugleich der Begriff der Rechtsperson (juristische Person) auf-
gerufen. Nur Rechtspersonen können Träger von Organen sein, die ersteren
Handlungsfähigkeit verleihen, indem sie ihre Kompetenzen für sie wahrneh-
men.23 Kompetenzen wie Organe sind Gegenstand des die Binnengestalt einer
jeden Rechtsperson ausformenden Organisationsrechts. Mit dem Organisations-
recht der Europäischen Union befassen sich grundlegende, vor mehr als 40 Jah-
ren erschienene Monografien von Meinhard Hilf24 und Werner Meng25. Nachdem
dann lange Zeit allgemeine verfassungstheoretische Untersuchungen der EU en
vogue waren,26 rückt die Union als Rechtsperson und damit das Unionsorgani-
sationsrecht erst in den letzten Jahren wieder verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft.27 Die vorliegende Arbeit reiht sich in diesen Forschungsansatz ein, geht
dabei jedoch einen gänzlich neuen Weg. Im Mittelpunkt stehen nicht konkrete
primärrechtliche Regelungen zu Kompetenzabgrenzung, Sekundärrechtsetzung
oder der Binnenstruktur der Unionsorgane – also organisationsrechtliche Re-
gelungen im klassischen Sinn – sondern, gleichsam auf einer Meta-Ebene, das
Unionsorganisationsrecht als das die Europäische Union als (besondere) inter-

23 Umfassend § 2 A.I.
24 Hilf, Organisationsstruktur der EG, 1982.
25 Meng, Internationale Organisationen, 1979.
26 Exemplarisch Grimm, JZ 50 (1995), 581; Huber in: Dreier/Pauly u. a. (Hrsg.), VVDStRL

(2001), S. 196; Pernice in: Dreier/Pauly u. a. (Hrsg.), VVDStRL (2001), S. 148. Monogra-
phisch Peters, Elemente einer Theorie, 2001. Ein Widerspruch zum hier gewählten organi-
sationsrechtlichen Ansatz besteht insoweit nicht, als dass das Unionsorganisationsrecht einen
Teil des Unionsverfassungsrechts bildet, vgl. Ruffert, ELJ 20 (2014), 346, 352 ff.; Bauer-
schmidt, Rechtsperson der EU, 2019, S. 6 ff.

27 Insbesondere Bauerschmidt, Rechtsperson der EU, 2019. Zur Rechtspersönlichkeit in-
nerhalb der Unionsrechtsordnung grundlegend Ruffert, ELJ 20 (2014), 346. Zum EU-Ver-
waltungsorganisationsrecht Ruffert, Law of Administrative Organization, 2020. Zu einer
organisationsrechtlich fundierten Betrachtungsweise unionaler Rechtsetzungsverfahren
Otto, Vielfalt unionaler Rechtsetzungsverfahren, 2022, insb. S. 12 f.
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nationale Organisation erst kreierende Recht – ihr ,Organisations-Organisati-
onsrecht‘. Erfassen lässt sich dieser von einzelnen Kompetenz- und Verfahrens-
regeln abstrahierte Gehalt des Unionsorganisationsrechts mit dem Topos der
institutionellen Autonomie der Union. Diese Form der Autonomie ergänzt die
Autonomie der Unionsrechtsordnung, die hier als normative Autonomie be-
zeichnet wird. Während letztere mittlerweile eine Konstante in den Entscheidun-
gen des Gerichtshofs bildet und sich vor literarischer Aufmerksamkeit kaum
mehr retten kann,28 führt die institutionelle Autonomie der Union bislang – mit
Ausnahme einiger grundlegender Ausführungen insbesondere von Werner
Schroeder29 – ein Schattendasein. Diese Forschungslücke will die vorliegende
Arbeit schließen.

Die institutionelle Autonomie der Union beschreibt und garantiert die Ver-
selbstständigung der Union als Rechtsperson sowohl intern gegenüber den Mit-
gliedstaaten als auch extern gegenüber dem Völkerrecht bzw. dritten Völker-
rechtssubjekten. Grundlage und Grenze findet sie im Unionsorganisationsrecht
– den eigenen Kompetenzen und eigenen Organen der EU. Das Unionsorgani-
sationsrecht konstituiert die Europäische Union als genuine ,Unionsrechtsper-
son‘. Aus diesem Grund steht ihre institutionelle Autonomie einer Hybridisie-
rung des Unionsorganisationsrechts – seiner Verschmelzung mit mitgliedstaat-
lichen und/oder völkervertraglichen Elementen – entgegen. Genau eine solche
organisationsrechtliche Verschleifung, eine Auflösung der Grenzen des Unions-
organisationsrechts droht jedoch durch die völkervertragliche Inanspruchnahme
der Unionsorgane. Die Fallgruppe der Organinanspruchnahme eignet sich daher
wie keine zweite, nicht nur die Spannungslage zwischen Autonomie und Auflö-
sung der rechtlichen Grenzen der Union zu beschreiben, sondern erlaubt es auch,
die institutionelle Autonomie als für das Verständnis der Europäischen Union als
Rechtsperson grundlegendes Konzept zu erarbeiten. Die institutionelle Auto-
nomie der Union schließt es aus, dass die Unionsorgane es Truffaldino gleichtun.
Sie sind nicht „Diener zweier Herren“.

C. Gang der Darstellung. Zugleich eine Bemerkung zur Methodik

Durchgängiges Motiv dieser Arbeit ist die institutionelle Autonomie der Euro-
päischen Union. Ihre drei Teile bauen hierbei aufeinander auf. Zunächst wird im
Ersten Teil dargestellt, wie der EuGH seit den 1950er Jahren bis zum heutigen
Tag die institutionelle Autonomie als Leitmotiv des Unionsorganisationsrechts
entwickelte, ausformt und anwendet. Der Zweite Teil zeigt auf, wie der Gerichts-
hof mit seiner Rechtsprechung zu den unionsrechtlichen Grenzen der völkerver-

28 S. die Nachweise in § 3 B.II.
29 Schroeder, Gemeinschaftsrechtssystem, 2002, S. 130 ff.; Schroeder, EuR-Beih 2/2012, 9.

S. darüber hinaus die Nachweise in § 3 B.I.
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traglichen Inanspruchnahme der Unionsorgane diese institutionelle Autonomie
der Union garantiert und welche Folgen sich daraus für die rechtstechnische
Konstruktion der Organinanspruchnahme ergeben. Der Dritte Teil schließlich
führt zurück zum Themenkreis der Auflösung der rechtlichen Grenzen zwischen
der Union und dem Völkervertragsrecht und beschreibt, warum die institutio-
nelle Autonomie der Union ein Ausgreifen des Unionsrechts auf das Völkerver-
tragsrecht zur Folge hat – konkret, warum das Unionsrecht akzessorisch zur
Inanspruchnahme der Unionsorgane in das Völkervertragsrecht hineinwirkt.

Der Erste Teil ist – und dies rechtfertigt eine Bemerkung zur Methodik dieser
Arbeit – zweistufig aufgebaut. In § 2 werden zunächst abstrakt und unabhängig
von der Rechtsprechung des EuGH der für den Fortgang der Argumentation
grundlegende Terminus des Organs definiert und einige den Unionsorganen in-
härente Wesensmerkmale erarbeitet. Zugrunde gelegt wird dabei ein genuin uni-
onsrechtlicher Organbegriff, wie er aus den Art. 13 ff. EUV folgt. Weil dieser
unionsrechtliche Organbegriff aber in für die hiesige Arbeit maßgeblichen Ele-
menten den im Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht entwickelten Definitionen
eines Organs entspricht, wird zwecks Kontextualisierung auch auf die für diese
Rechtsordnungen entwickelte Dogmatik zurückgegriffen. § 2 dient dabei ledig-
lich der begrifflichen Vorklärung für die Analyse der Rechtsprechung des EuGH
in den folgenden Kapiteln. In diesen Entscheidungslinien scheinen die Elemente
des unionsrechtlichen Organbegriffs immer wieder auf – teils implizit, teils ex-
plizit. Die in § 2 entwickelten Begriffe bilden dabei jedoch keinen Maßstab, an
dem die Rechtsprechung zu messen wäre. Sie fungieren lediglich als terminolo-
gisches Instrumentarium, mit dessen Hilfe sich eine Analyse der EuGH-Recht-
sprechung erst leisten lässt – das es erlaubt, gemeinsame Motive der Entschei-
dungen offenzulegen, sie zu systematisieren und Schlussfolgerungen hinsichtlich
des Organisationsrechts der Europäischen Union zu ziehen.

§ 3 widmet sich dann ganz dieser Rechtsprechung des EuGH und stellt dar, wie
der Gerichtshof seit Gründung der EWG die institutionelle Autonomie der Eu-
ropäischen Union entwickelte, ausformte und fortwirkend garantiert. Die insti-
tutionelle Autonomie bildet das Bindeglied zwischen nur auf den ersten Blick
sehr disparaten Rechtssachen und den Schlüssel für das Verständnis ihrer ge-
meinsamen organisationsrechtlichen Basis. Die Fokussierung auf die Recht-
sprechung des EuGH unter Verzicht auf die Heranziehung (wie auch immer
gearteter) objektiver Maßstäbe ist dabei dem Erkenntnisinteresse dieser Arbeit
geschuldet. Während das Konzept der institutionellen Autonomie sich auch im
Recht der internationalen Organisationen findet, war es im Kontext der Euro-
päischen Union erst der EuGH, der ihr ein spezifisch unionsrechtliches Gepräge
verlieh und sie zum Fundament des Unionsorganisationsrechts ausbaute. Erst
die institutionelle Autonomie in ihrer Verwendung durch den EuGH ermöglicht es,
die Bedeutung des Unionsorganisationsrechts und damit auch die der Unions-
organe für den Selbststand der EU als Rechtsperson – als Unionsrechtsperson –
zu erfassen. Auch im Hinblick auf den Themenkreis der völkervertraglichen In-
anspruchnahme der Unionsorgane ist die Beschränkung auf die Rechtsprechung
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des EuGH geboten. Die unionsrechtlichen Grundlagen und Grenzen der Organ-
inanspruchnahme wurden ebenfalls durch die Luxemburger Richter entwickelt –
einerseits in den Gutachten 1/91, 1/92 und 1/00, andererseits den Rs. Pringle und
Ledra Advertising. Leitmotiv auch dieser Entscheidungen aber ist die Bewahrung
der institutionellen Autonomie der Union – eben in dem ihr vom Gerichtshof
verliehenen unionsspezifischen Gepräge. Wenn aus diesen Rechtssachen Schluss-
folgerungen hinsichtlich der rechtstechnischen Konstruktion der Organinan-
spruchnahme sowie ihrer Rechtsfolgen – das organakzessorische Ausgreifen des
Unionsrechts auf das Völkervertragsrecht und damit eine partielle Auflösung der
Grenze zwischen beiden Rechtsmassen – gezogen werden sollen, verlangt dies
unweigerlich die Heranziehung der institutionellen Autonomie der Union, wie
der EuGH sie versteht.

Entsprechend beginnt der Zweite Teil des Buches in § 4 mit einer Analyse der
Entscheidungen des Gerichtshofs zur völkervertraglichen Inanspruchnahme der
Unionsorgane. Dargestellt wird, wie der EuGH mit dem Verfälschungsverbot
eine genuin unionsrechtliche Figur als Grenze eines solchen Vorgehens entwi-
ckelte. Auf dieser Grundlage wird in den § 5 bis § 7 demonstriert, wie die insti-
tutionelle Autonomie der Union die rechtstechnische Konstruktion der Organ-
inanspruchnahme determiniert. Zu diesem Zweck wird in § 5 zunächst nachge-
wiesen, dass dem Verfälschungsverbot in der Rechtsprechung des EuGH die
Funktion eines Verbots der Umgehung des förmlichen Vertragsänderungsverfah-
rens (Art. 48 EUV) zukommt. Auf diesem Wege garantiert das Verfälschungs-
verbot die Primärrechtsausschließlichkeit der Unionsorgane als Ausdruck der
institutionellen Autonomie der Union. Eine entsprechende Garantie der Pri-
märrechtsausschließlichkeit der Organe folgt aus einer primärrechtlichen Veran-
kerung der Organinanspruchnahme – konkret derjenigen des EuGH in den
Art. 272, 273 AEUV. Die diesen Normen zugrunde liegende Struktur bildet die
Folie für die in den § 6 und § 7 erörterte primärrechtsgrundlose Einbindung der
Unionsorgane in völkerrechtliche Abkommen.

§ 6 befasst sich mit der Inanspruchnahme der Unionsorgane durch eigene
völkerrechtliche Verträge der EU. Nach Darstellung der Rechtspraxis wird zu-
nächst herausgearbeitet, auf welche Weise ein solches Vorgehen die institutionelle
Autonomie der Union gefährdet. Indem eigene Abkommen der EU den Uni-
onsorganen neue Zuständigkeiten zuweisen, droht ihre rechtliche Umformung
zu hybriden unionsrechtlich-völkervertraglichen Organen. Die daraus folgende
Durchbrechung ihrer Primärrechtsausschließlichkeit bedeutete eine Verletzung
der institutionellen Autonomie der Union. Auf Grundlage der Argumentation
des EuGH in den Gutachten 1/91, 1/92 und 1/00 wird sodann in einem zweiten
Schritt die zweiseitige rechtstechnische Konstruktion der Organinanspruch-
nahme entwickelt, die ebendieser Gefahr begegnet. Bei den die Unionsorgane
adressierenden Normen des Völkervertragsrechts kann es sich rechtskonstruktiv
allein um Öffnungsklauseln handeln. Sie erlauben es den in ihren unionsorgani-
sationsrechtlichen Grundlagen unberührt bleibenden Unionsorganen, mit
Rechtswirkung auch für den extraunionalen Rechtsraum zu handeln. Obwohl
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sich interne Abkommen und Unionsabkommen in ihrem rechtlichen Verhältnis
zur Unionsrechtsordnung grundlegend voneinander unterscheiden, gefährdet
die in § 7 dargestellte Inanspruchnahme der Unionsorgane durch interne Abkom-
men die institutionelle Autonomie der Union in äquivalenter Weise. Erneut droht
mit der völkervertraglichen Hybridisierung der Organe die Durchbrechung ihrer
Primärrechtsausschließlichkeit. Entsprechend legt der EuGH auch seiner Argu-
mentation in den Rs. Pringle und Ledra die zweiseitige Konstruktion aus völ-
kervertraglichen Öffnungsklauseln zugunsten der in ihren organisationsrechtli-
chen Grundlagen unberührt bleibenden Unionsorganen zugrunde. Nur sie er-
laubt eine mit der institutionellen Autonomie der Union in Einklang stehende
Organinanspruchnahme.

§ 8 schließlich führt zum Themenkreis der Auflösung der rechtlichen Grenzen
zwischen der Union und dem Völkervertragsrecht zurück. Das Kapitel befasst
sich mit der vom EuGH in der Rs. Ledra Advertising behandelten Frage, ob und
inwieweit das Unionsrecht kraft völkervertraglicher Inanspruchnahme der Uni-
onsorgane auch im extraunionalen Rechtsraum Wirkung entfaltet.

Zu diesem Zweck wird mit dem Mechanismus der Akzessorietät – verstanden
als organbezogene Permeabilität – ein Modell entwickelt, das es erlaubt zu er-
klären, warum und auf welche Weise das Recht einer Rechtsordnung innerhalb
einer fremden Rechtsordnung Rechtswirkung entfaltet. Der Mechanismus der
Akzessorietät beschreibt, wie und warum die institutionelle Autonomie der
Union in der Konstellation der völkervertraglichen Organinanspruchnahme
nicht lediglich die organisationsrechtliche Binnenstruktur der EU gegenüber
dem Völkervertragsrecht abschirmt, sondern – spiegelbildlich – zugleich eine
partielle Auflösung der rechtlichen Grenzen des Völkervertragsrechts zugunsten
des Unionsrechts bedingt. Erst vor dem Hintergrund der Garantie der instituti-
onellen Autonomie der Union wird verständlich, warum der EuGH in Ledra
auch das unionsexterne Handeln der Kommission an der EU-Grundrechtecharta
zu messen und für entsprechende Verstöße eine Haftung der EU nach Art. 340
AEUV zu bejahen hatte. Im Modell der Akzessorietät bündelt sich das dieser
Arbeit zugrundeliegende Spannungsfeld aus Autonomie und Auflösung der
rechtlichen Grenzen der Union.
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Erster Teil

Die institutionelle Autonomie der Europäischen Union
in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs

Ziel dieses Ersten Teils des Buches ist die Rekonstruktion der Entwicklung der
institutionellen Autonomie der Europäischen Union in der Rechtsprechung des
EuGH. Zu diesem Zweck werden in § 2 zunächst einige organisationsrechtliche
Grundlagen dargestellt, auf die im Verlauf der Arbeit immer wieder zurückzu-
kommen sein wird und die daher vor die Klammer gezogen werden. Die hier
offengelegten Wesensmerkmale der Unionsorgane stellen das begriffliche In-
strumentarium für die Analyse der Rechtsprechung des EuGH in § 3 bereit. Vor
dem Hintergrund der im Recht internationaler Organisationen entwickelten
Dogmatik und in Abgrenzung zur normativen Autonomie der Unionsrechtsord-
nung wird gezeigt, wie der EuGH seit den 1950er Jahren die institutionelle Au-
tonomie der Europäischen Union entwickelt, ausformt und garantiert. Die in-
stitutionelle Autonomie der Union bildet das unionsorganisationsrechtliche
Fundament auch der völkervertraglichen Inanspruchnahme der Unionsorgane
als zwischen Autonomie und Auflösung der rechtlichen Grenzen von Unions-
und Völkervertragsrecht oszillierendem Problemkreis, der Gegenstand des Zwei-
ten und Dritten Teils dieses Buches sein wird.
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§ 2 Organisationsrechtliche Grundlegungen

Diese Arbeit wird in allen ihren Teilen bestimmt durch den Begriff des Organs.
An ihrem Beginn muss daher die Frage nach Definition und rechtlichem Gehalt
dieses Terminus beantwortet werden.1 Weil Organe als rechtliche Konstruktion
aufs engste verknüpft sind mit der Figur der Rechtsperson, kann auch letztere
nicht außer Acht gelassen werden. Den Ausgangspunkt der nachfolgenden Über-
legungen bildet dabei ein primär im deutschen Staats- und Verwaltungsrecht
entwickeltes Theoriegebäude. Wie jeder Versuch, unions(organisations)rechtli-
che Fragestellungen unter Rückgriff auf mitgliedstaatliches Recht zu bearbeiten,
birgt ein solches Vorgehen die Gefahr einer (hier) „Kryptogermanisierung“ des
Unionsrechts.2 Während nicht zu leugnen ist, dass dieser Arbeit die Perspektive
einer im deutschen Rechtssystem sozialisierten Juristin zugrunde liegt, kann sol-
chen Bedenken doch mit dem Hinweis begegnet werden, dass die staats- und
verwaltungsrechtlichen Kategorien lediglich den Ansatz für eine genuin uni-
onsrechtliche Untersuchung einer genuin unionsrechtlichen Fragestellung bil-
den.3 Es soll gerade nicht versucht werden, im nationalen Kontext entwickelte
Rechtsfiguren auf die Unionsebene zu übertragen, wie es besonders im Hinblick
auf die völkervertragliche Inanspruchnahme der Unionsorgane vielfach ge-
schieht.4 Die hergebrachten Theorien bieten vielmehr nur eine in ihren Einzel-
heiten weit fortentwickelte Beschreibung rechtlicher Konstruktionen, die sich in
äquivalenter Form im Unionsrecht selbst nachweisen lassen. Ausschließlich auf
diesem eigenen Unionsorganisationsrecht baut die Arbeit auf.

1 Die hiesigen Ausführungen beschränken sich auf die weithin konsentierten Grundlagen
zur Natur von Organen und Rechtspersonen. Sie beanspruchen nicht, fast zwei Jahrhunderte
Theorienstreit aufzuarbeiten. Umfassender im Kontext der Europäischen Union etwa Bau-
erschmidt, Rechtsperson der EU, 2019, S. 11 ff.

2 Ruffert, JöR 68 (2020), 515, 520 f. Kritisch auch R. Wahl, JZ 60 (2005), 916. Offener
Thym, EuR 2015, 671, 690.

3 Vgl. der entsprechende caveat bei Otto, Vielfalt unionaler Rechtsetzungsverfahren, 2022,
S. 9.

4 Umfassend § 4 B.I.
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